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heit aufgeſtellt zu ſehen , vorgezeichnet hatte , auf dem Markt gekauft
wurden . Zimmerleute und Ziegler der Umgegend brachten das zur

Errichtung der Modellhäuschen nötige Material von Balken und

Ziegeln wohlzugerichtet Freitags auf den Markt und verpflichteten

ſich den Käufern des Materials zu ſchleuniger Bauausführung .

Im Südoſten der Stadt war eine von deren ſonſtiger Regelmäßigkeit

abweichende Anſiedelung entſtanden , Klhein - Karlsruhe genannt ,

wo ſich die Wald - und Gartenarbeiter , die bei und ſeit Gründung der

Stadt zugewandert waren , niedergelaſſen hatten . Ihnen , durchweg

unbemittelten Leuten , geſellten ſich andere bei , denen es ebenfalls an

Geld gebrach , um die Bedingungen zu erfüllen , welche den ſtädtiſchen

Einwanderern geſtellt waren . Sie erbauten armſelige Hütten wo ſich

in dem ihnen angewieſenen Gelände ein geeigneter Platz darbot und

gehörten auch der Stadtgemeinde nicht an , ſondern hatten ihre eigene

Verwaltung . Der Verpflichtungen gegen die Herrſchaft , die ihnen
als Hinterſaſſen oblagen , entledigten ſich die Bewohner von Klein⸗

Karlsruhe durch Frohnarbeit , die ſie regelmäßig in den herrſchaftlichen
Gärten vornahmen oder durch ihre Frauen und Kinder vornehmen

ließen . Von den Städtern , die auf dieſe Leute und ihre Anſiedelung

herabblickten , wurden ſie Dörfler und ihre Wohnſtätte dasͥ „ Dörfle “

genannt — ein Name , der ſich lange Zeit , auch als er keineswegs

mehr berechtigt war , erhalten hat .

Neue Gnadenbriefe .

Die Gründung einer ſo wie Karlsruhe lediglich aus fürſtlicher

Initiative entſtandenen Stadt ohne jegliche Anlehnung ihrer Ver⸗

hältniſſe an ein früher Beſtandenes war ein Experiment . Es iſt

daher ſehr wohl begreiflich , daß die natürliche Entwicklung des neuen

Gemeinweſens in kurzer Zeit eine Durchſicht des Gnadenbriefes , der

ihm bei der Gründung verliehen worden , nötig machte. Auf Grund

der im Verlaufe von ſechs Jahren gemachten Erfahrungen traf am

12 . Februar 1722 Markgraf Karl Wilhelm neue Beſtimmungen über

Rechte und Pflichten der Bürger und Einwohner von Karlsruhe ' ) .

Im Allgemeinen wird der Inhalt der Privilegien von 1715

beſtätigt . Doch wird hinſichtlich der Zuziehenden nunmehr verlangt ,

) Abgedruckt bei Fecht , Beilage II .
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daß fürderhin niemand mehr mit leerer Hand kommen dürfe , ſondern

wenigſtens ein eigenes Kapitalvermögen von 200 Gulden einbringe ,
die Juden aber , welche Aufnahme begehren , nicht unter 500 Gulden

eigentümlichen Gutes zu liquidieren haben . Auch die Leibesfreiheit
wird allen Einwanderern von neuem beſtätigt , doch dabei vorausgeſetzt ,
daß ſolche , die von auswärts kommen , ſofern ſie nicht freigeboren
ſind , ſich von allen Anſprüchen ihrer bisherigen Herrſchaft gelöst
haben . Das allerwärts gebräuchliche Bürgergeld wird von keinem

Anſiedler erhoben , und ſein Eintritt in alle Rechte , die den Bürgern
und Einwohnern verliehen ſind , hängt lediglich davon ab, daß er dem

Fürſten die gebührende Landeshuldigung leiſtet . Mit der Erneuerung
der Befreiung der Unterthanen von jeglicher Abgabe für ihre in Karls⸗

ruher Mark , Zwing und Bann belegenen Häuſer und Felder wird

dieſelbe zugleich auf die Dauer von dreißig Jahren erſtreckt . Bezüg⸗
lich der den Anſiedlern zu überweiſenden Bauplätze wird nun beſtimmt ,
daß ſie mindeſtens 40 Schuh lang ſein ſollen , von dem nötigen Bau⸗

holz , das ihnen umſonſt zugeteilt wird , haben ſie das ſonſt landes⸗
übliche Stammgeld nicht zu entrichten . Für Rindvieh und Schweine
wird ein hinlänglicher Weidgang , ſoweit er ohne Beeinträchtigung der

nächſtgelegenen Gemeinden möglich iſt , und überdies zu einer Almend ein

4 Morgen umfaſſender Platz bei Mühlburg zur Haltung des Faſel⸗
viehs , ferner nach Verhältnis der erbauten Häuſer jährlich ein hin⸗
reichendes Gabholz angewieſen . An der Beſtimmung , daß die Bürger
bei Erbauung ihrer Häuſer in der Wahl der dabei zu verwendenden

Bauhandwerker ganz unbeſchränkt ſein ſollen , wird nichts geändert ,
doch deutet die Hinweiſung , daß es dem Fürſten lieb ſein würde ,

wenn ſie ſich der im Lande wohnenden bedienten , auf Beſchwerden
hin, welche von dieſen gegen den Beizug fremder Handwerker erhoben
worden waren . Beſonders wird verfügt , daß die Vorſchriften über

den Bau der Modellhäuſer den Bauenden keine erheblichen Koſten und

Beſchwerden verurſachen ſollen und daß dieſe Vorſchriften ſich nur

auf die Faſſaden zu beziehen haben , nicht aber auf den Innbau und

die Einteilung der Gemächer . Da aber manche mit der Vollendung
begonnener Bauten zögerten , wird gleichzeitig beſtimmt , daß die

Häuſer im Verlauf von zwei Jahren völlig ausgebaut ſein müſſen .
Die Befreiung der Bürger von allen „Perſonalbeſchwerden “ — Hagen ,
Jagen und anderen herrſchaftlichen Frohndienſten — war ſo ver⸗



ſtanden worden , als ob ſie nun überhaupt ſich jeder Leiſtung ent —

ſchlagen könnten . Daher wird nunmehr die Erwartung ausgeſprochen ,

daß alle zu dem , was „ zu gemeinem Stadtweſensdienſt “ erforderlich

iſt , „nach billiger Proportion “, da ja jedem ſelbſt daraus Nutzen er⸗

wachſe , beitragen werden . Die Befreiung von Zoll - und Weggeld

für alle Ein⸗ und Ausfuhr ſowie von dem Aceis oder Pfundzoll wird

ebenſo wie das Recht freien Gewerbebetriebs im ganzen Lande neu be —

ſtätigt , den Handwerkern jedoch die Befolgung der beſtehenden Zunft⸗

ordnungen zur Pflicht gemacht . Auch den herrſchaftlichen Dienern

war es nicht gänzlich unterſagt , bürgerlichen Handel und Gewerbe zu

treiben , doch dürfen ſie ſich dabei nicht auf ihre Gerichtsprivilegien

beziehen , ſondern unterliegen dem Amts - und Stadtgerichtszwang und

haben hinſichtlich ihres Gewerbebetriebs an den Laſten der übrigen

Bürger verhältnismäßig Teil zu nehmen . Die Zuſage , daß der Hof —
halt vorzugsweiſe in Karlsruhe ſeine Ankäufe machen werde , wird

wiederholt , dabei aber die Vorausſetzung zu Grunde gelegt , daß die

Güte der Waren und die Höhe der Preiſe die gleiche ſei wie an

andern Orten . Nicht minder erneuert der Markgraf die Verſicherung ,
daß es den Bürgern jederzeit geſtattet ſei, bei einer Ortsveränderung
ihre Häuſer zu verkaufen und ohne Entrichtung des Abzugsgeldes
fortzuziehen . Auf Kinder und Erben , die in Karlsruhe wohnen , aber

nicht auf andere Perſonen gehen die Rechte , die durch Erbauung eines

Hauſes erworben werden , über .

Den Wirten wird geſtattet , Bier und Wein , die ſie in Karls⸗

ruhe ausſchenken wollen , nach Belieben in oder außer Landes zu

kaufen. Vom Ausſchank haben ſie 40 Kreuzer von jeder Ohm Bier ,

20 von jeder Ohm Wein an Umgeld zu entrichten . Dabei iſt die

zu Mühlburg übliche alte Maß zu gebrauchen . Für die zugeſtan⸗
denen Freijahre wird die Abhaltung von Wochenmärkten geſtattet ,

für welche gleichfalls die Accisfreiheit in Kraft tritt .

Nunmehr wird der Stadt auch die Ausübung der Polizei , die

Wahl des Bürgermeiſters , Baumeiſters , Gerichtes und Rates

und die Beſetzung der nötigen Amter aus deſſen Mitte geſtattet .
Kauf und Tauſch , Teſtamente , Erbteilungen und Vormundſchaften ,

Schlichtung von Streitigkeiten und Beſtrafung von Übertretungen
nach Maßgabe des Landrechts und anderer gültiger Verordnungen
ſtehen ihr zu , doch unter Aufſicht des landesherrlichen Beamten
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und unter Vorbehalt landesfürſtlicher Beſtätigung der vorgenommenen

Wahlen .
Der ſtädtiſchen Verwaltung werden jetzt auch eigene Einnahmen

zugewieſen . Von dem Umgeld , das ſich aus dem Ausſchank von Bier

und Wein ergibt , ſowie von den Polizeiſtrafgeldern unter 10 Gulden

wird ihr „ zu beſſerer Unterhaltung und Verſorgung des Stadtweſens “

der vierte Teil bewilligt und außerdem geſtattet , auf den Wochen⸗
märkten Standgeld zu erheben . Auch das Schutzgeld , welches die

Juden und die Hinterſaſſen zu zahlen hatten , fällt der Stadtkaſſe zu .

Die evangeliſch - lutheriſche Religion ſoll auch ferner die Staats⸗

religion bleiben , dennoch wird erlaubt , daß auch die der evangeliſch —

reformierten Religion angehörenden Bürger eigene Schul - und Pfarr⸗
häuſer erbauen und ihren Gottesdienſt öffentlich und ungeſtört halten .
Für die Katholiken bleibt es bei der Duldung ſtiller Religionsübung ,
doch wird ihnen die Erlaubnis zur Erbauung einer Kirche und die

Anweiſung eines hiezu erforderlichen Platzes in Ausſicht geſtellt , inſo —

fern dies „ohne Schmälerung und Abbruch landesfürſtlicher Hoheit “

erfolgen kann .

Am Schluſſe dieſes zweiten Freiheitsbriefes erklärt der Mark⸗

graf ausdrücklich , daß die Feſtſetzung der 30 Freiheitsjahre durchaus

nicht bedeuten ſolle , daß nach ihrem Ablauf der fürſtlichen Gnade

gegen die Bewohner ſeiner Reſidenz ein Ziel geſetzt ſei. Er werde

vielmehr auch fernerhin in jeder Weiſe auf ihr Wohl bedacht ſein.

Insbeſondere wird ſchon jetzt zugeſichert , daß — abgeſehen von der

dauernden Befreiung des Gewerbes von allen Auflagen — die Ein —

wohner Karlsruhes von ihrem Vermögen nicht höher als mit 30 Kreu —

zern von 100 Gulden angelegt und daß auch die Reichſten nur mit

jährlich 5 Gulden beſteuert werden , von allen anderen herrſchaftlichen

Abgaben aber , insbeſondere auch von dem Zehnten aus ihren Gütern

und Ackern befreit bleiben ſollen .
Ein dritter Freiheitsbrief wurde zwei Jahre ſpäter , am 14 . Auguſt

1724 , erlaſſenk ) . Man erkennt aus deſſen Inhalt , daß das wirt —

ſchaftliche Leben der Stadt einen kleinen Fortſchritt gemacht hatte .
Denn es erweist ſich jetzt als nötig , die Kapitalien , die zur Anlegung
und Fortführung einer Manufactur an Wolle , Seide oder Leinwand

) Fecht , Beilage III .
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angewendet werden , von allen Auflagen und Beſchwerden zu befreien ,
woraus geſchloſſen werden darf , daß neben dem Kleinhandel und

Kleingewerbe nun auch die Induſtrie , wenn auch nur in beſcheidenen

Anfängen , ihren Sitz in Karlsruhe aufgeſchlagen hat . Eiue andere

Beſtimmung iſt gleichfalls ein Gradmeſſer für die wachſende Bedeutung
der fürſtlichen Gründung . Wenn nunmehr angeordnet wird , daß

Perſonen , die ſich in der Reſidenzſtadt häuslich niederlaſſen , wenn ſie
von ihren eigenen Mitteln leben und kein bürgerliches Gewerbe be —

treiben , von Vermögen und Fahrnis keinerlei Steuer zu bezahlen
haben , ſo ergibt ſich daraus , daß die Annehmlichkeit der neuen Stadt

bereits begann , eine gewiſſe Anziehungskraft auszuüben , deren Erhöh —

ung durch dieſes Privileg der Markgraf ſich angelegen ſein ließ .

Welcher Kategorie ſolche Zuziehende angehörten , erweist ſich aus der

Beſtimmung , daß ihnen , ſofern ſie früher auswärts in Ehrenämtern
geſtanden haben , in der Hierarchie der markgräflichen Beamten ein

entſprechender Rang angewieſen wird .

Anderſeits muß aber auch eine Beſchränkung eingeführt werden ,

inſofern zu verhindern iſt , daß durch die erteilten Privilegien die

Beitragspflicht zu den allgemeinen ſtädtiſchen Laſten aufgehoben er⸗

ſcheine. Es wird daher ausdrücklich beſtimmt , daß dieſe Privilegien
von den Leiſtungen , „die zur Erhaltung des gemeinen Stadtweſens “
erforderlich ſind , nicht befreien und daß nur jenen , die zu perſönlichen
Dienſten nicht angehalten werden können , vergönnt ſei , ihren Ver⸗

pflichtungen durch eine verhältnismäßige Zahlung nachzukommen .

Städtiſche Angelegenheiten .

Durch dieſe Freiheitsbriefe wurden zum größten Teile die Wünſche
erfüllt , welche ſeit 1718 in verſchiedenen Bittſchriften dem Markgrafen
von Seiten der Stadtbehörde vorgetragen worden waren . Wenn man

zwiſchen den Zeilen der fürſtlichen Erlaſſe liest , wird man erkennen ,

daß in der neuen Stadt die Conflikte nicht ausblieben , welche allent⸗

halben in den ſtädtiſchen Gemeinweſen durch den Widerſtreit der

Intereſſen einzelner Stände und Gruppen der Einwohnerſchaft
hervorgerufen wurden . Wenn hier der Gegenſatz zwiſchen einer alt⸗

eingeſeſſenen Bürgerſchaft , die auf ihre von Alters her in Kraft
ſtehenden Privilegien pocht , und neu heranziehenden Elementen ,

welche deren Mitgenuß verlangen , fehlte , ſo machte ſich doch der
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